
 

Boden / Gammmaspektrometrie von Einzelnukliden 
 
Entsprechend dem Programm zur Immissionsüberwa-
chung wurden halbjährlich Bodenproben von sechs in 
der Umgebung des ZLN liegenden Messpunkten (hier: 
Probenentnahmeort) entnommen und γ- spektro-
metrisch analysiert. Die Ergebnisse der γ- spektro-
metrischen Einzelnuklidanalysen der entnommenen 
Bodenproben sind in Anhang C - Tabelle 7 zusam-
mengefasst.  
Die spezifische Aktivität von Cs-137 lag im Jahre  

2001 zwischen 1 und 20 Bq/kg TM.  
Abbildung 29 zeigt eine vergleichende Darstellung 
der Minimal-, Maximal- und Mittelwerte der in der 
Umgebung des ZLN und des KGR entnommenen 
Bodenproben.  
Die Spannweite der in der Nähe der beiden Anlagen 
festgestellten Cs-137-Bodenaktivität liegt innerhalb 
des landesweit festgestellten Schwankungsbereiches 
(bis 47 Bq/kg TM). 

 

Vergleich: Cs-137 in Bodenproben
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Abb. 29 
 
Weide-/ Wiesenbewuchs, pflanzliche Indikatoren 
 
Zur Untersuchung von Bewuchs wurden halbjährlich 
Proben entnommen und γ-spektrometrisch analysiert. 
Die Ergebnisse der Messungen sind in Anhang C - 
Tabelle 8 zusammengefasst.  
Die spezifische Aktivität von Cs 137 lag im Jahre 
2001 zwischen Werten unterhalb der NWG und 11,1 
Bq/kg TM. Außerdem wurden Proben von Kiefernna-
deln und soweit verfügbar Pilzproben entnommen. 
Die spezifische Aktivität von Cs-137 lag im Jahre 

2001 bei 0,6 und 0,9 Bq/kg TM bzw. bei 4.8 Bq/kg 
FM Cs-137 in der Pilzprobe. 
Die Ergebnisse der Überwachung dieses Umweltbe-
reiches liegen in dem allgemeinen Niveau der Um-
weltradioaktivität, das durch oberirdische Kernwaf-
fenversuche und den Reaktorunfall von Tschernobyl 
zustande gekommen ist, und lassen keine Beeinflus-
sung der Umgebung durch den Betrieb des ZLN er-
kennen. 

 
3.2.4.3 Abwasser / Klärschlamm 
 
Neben kommunalen Abwässern und Sanitärabwasser 
des KGR wird auch das gereinigte Abwasser des ZLN 
in die Kläranlage des Zweckverbandes Wasser Ab-
wasser Küste ZWAB abgegeben. 
Der Ablauf der geklärten Wässer erfolgt über den 
Graben 60 in den Auslaufkanal des KGR, deshalb ist 

auch der Ablauf der Kläranlage in die Überwachung 
einbezogen. 
Die Abwasserüberwachung am ZLN erfolgt im Rah-
men der Emissionsüberwachung. An den Wasser- und 
Klärschlammproben werden γ- spektrometrische Ein-
zelnuklidbestimmungen durchgeführt. Die Ergebnisse 



 

sind im Anhang C - Tabellen 9 und 10 zusammenge-
fasst.  
In den der Kläranlage zugeleiteten Wässern werden 
seit Beginn der Überwachung geringfügige Aktivi-
tätskonzentrationen künstlicher Radionuklide festge-
stellt. Dabei handelt es sich um Co-60, welches im 
Abwasser aus dem Sanitärbereich des KKW enthalten 
ist und um I-131, welches üblicherweise durch Radio-
logiepatienten in Abwässer gelangt. 

Im Abwasser des KKW wurden Co-60- Aktivitäts-
konzentrationen festgestellt, die unterhalb der nach 
REI geforderten Nachweisgrenze liegen (0,01...0,03 
Bq/l). Das Auftreten künstlicher Radionuklide im 
Klärschlamm ist nicht ungewöhnlich, da im Klär-
schlamm eine Anreicherung der Radionuklide erfolgt. 
In Abbildung 30 ist die mittlere Nuklidzusammenset-
zung des im Jahre 2001 untersuchten Klärschlamms 
dargestellt. 

Wie in den vorherigen Überwachungszeiträumen zeigt 
die Nuklidzusammensetzung des Klärschlamms auch 
im Jahre 2001, dass der überwiegende Teil durch na-

türliche gammastrahlende  Radionuklide  zustande
kommt. Der Anteil des aus dem KGR herrührenden
Co-60 an der Gesamtaktivität liegt bei ca.1 %. 

3.2.5 Zusammenfassung 
 
Die Ergebnisse der Emissionsüberwachung zeigen, 
dass sowohl am KGR als auch am ZLN die atomrecht-
lichen Genehmigungswerte deutlich unterschritten 
wurden. Damit ist ein Erreichen bzw. eine Überschrei-
tung der Dosisgrenzwerte nach § 47 StrlSchV (neu) 
nicht zu besorgen. 
Die vorliegenden Ergebnisse der Immissionsüberwa-
chung lassen bei beiden Anlagen keine durch den 
bestimmungsgemäßen Betrieb des ZLN bzw. den 
Rückbau und die Stilllegung des KGR bedingte strah-
lenschutzrelevante Beeinflussung der Umgebung er-
kennen. 
KGR- typische künstliche Radionuklide, wie das Co-
60 wurden sehr selten im Wasser des Auslaufkanals 
des KGR sowie im Sanitärabwasser festgestellt. Die 
Aktivitätskonzentrationen liegen noch unterhalb der 
nach REI geforderten Nachweisgrenze und sind nicht 
strahlenschutzrelevant. 
Außerdem wurde Co-60 im Jahre 1999 in einer Bo-
denprobe festgestellt. In den Jahren 2000 und 2001 

wurde der Messwert nicht reproduziert. Dieser Mess-
wert resultierte nicht aus dem aktuellen Betriebsge-
schehen. Vielmehr muss angenommen werden, dass 
als Folge langjähriger luftgetragener Co-60- Emissio-
nen während des Betriebes des KKW (1973-1990) 
geringe lokale Flächenkontaminationen verursacht 
wurden und infolge umfangreicher Erdbewegungen 
im und um das KKW (Errichtung des ZLN, Rückbau 
KKW) durch Resuspensionseffekte eine sekundäre 
Kontamination der Probe erfolgte. 
 
Die Messwerte von Cs-137 und dem nur noch verein-
zelt aufgetretenen Cs-134 entsprechen dem landesweit 
bekannten Niveau der Umweltradioaktivität (Plausibi-
litätsprüfung durch Vergleich mit landes- bzw. bun-
desweit vorliegenden Ergebnissen an gleichartigen 
Proben) und sind, wie auch das Verhältnis beider 
Nuklide zeigt, im Wesentlichen auf den Reaktorunfall 
von Tschernobyl zurückzuführen.  

 

Mittlere Nuklidzusammensetzung des im Jahre 2001 untersuchten Klärschlamms
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Abb. 30 
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